
Stadtverwaltung MAYEN

Änderungen bzw. Ergänzungen
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Datum Name

Fachbereich 3

Maßstab 1 : 500

N

Bebauungsplan "Ostbahnhof"
Gemarkung Mayen / Flure 2 und 22

Räumliche Planung

Bescheinigung
Plangrundlage
Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke
mit dem Nachweis des Liegenschaftskatasters übereinstimmt.
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3. Bauweise, Baulinie, Baugrenze gem. § 9 Abs.(1) Nr. 2 BauGB, § 22 u. § 23 BauNVO

Zeichenerlärung
(nach Planzeichenverordnung (PlanZV))

Allgemeines Wohngebiet  gem. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
(Überbaubare / nicht überbaubare Flächen)

Mischgebiete gem. § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
(Überbaubare / nicht überbaubare Flächen)

Gewerbegebiet gem. § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
(Überbaubare / nicht überbaubare Flächen)

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs.(1) BauGB und § 16 bis § 21 BauNVO

1.  Art der baulichen Nutzung gem.  § 9 Abs.(1) Baugesetzbuch (BauGB)

 0,4          GRZ    Grundflächenzahl      
 1,2          GFZ    Geschossflächenzahlz.B.

z.B. Zahl der VollgeschosseII

Bahnanlagen

4. Verkehrsflächen gem. § 5 Abs.(2) Nr. 3 und § 9 Abs.(1) Nr. 4 und 11 BauGB

Offene Bauweise

nur Doppelhäuser oder Hausgruppen zulässig

Geschlossene Bauweise

Abweichende Bauweise

Baulinie

Baugrenze
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5. Grünflächen gem. § 9 Abs.(1) Nr. 15 BauGB; Entwicklung von Natur
und Landschaft gem. § 9 Abs.(1) Nr. 20 u. Nr. 25 BauGB

Straßenverkehrsfläche mit begleitenden Gehwegen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

Private Verkehrsfläche
Zweckbestimmung: Parkfläche

Aus- und Einfahrten, Anschluss anderer Flächen
an die Verkehrsfläche

Ausfertigung BekanntmachungAufstellung Beteiligung Auslegung Abwägung Verabschiedung

Stadtverwaltung Mayen
Mayen, den 

..................................
    (Wolfgang Treis)
  Oberbürgermeister
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  Oberbürgermeister

Stadtverwaltung Mayen
Mayen, den 

..................................
    (Wolfgang Treis)
  Oberbürgermeister
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    (Wolfgang Treis)
  Oberbürgermeister

Stadtverwaltung Mayen
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..................................
    (Wolfgang Treis)
  Oberbürgermeister

Stadtverwaltung Mayen
Mayen, den 

..................................
    (Wolfgang Treis)
  Oberbürgermeister

Stadtverwaltung Mayen
Mayen, den 

..................................
    (Wolfgang Treis)
  Oberbürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am            
gemäß § 2 Abs.1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist am             bekannt
gemacht worden.

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am            
gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1  i.V.m. § 2 Abs.2 BauGB die Betei-
ligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am
Planungsverfahren beschlossen. Der Beschluss und die Dauer der
Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am            bekannntgemacht.
Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in Form einer öffentlichen Aus-
legung in der Zeit vom             bis            . Mit Schreiben vom
             wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange sowie Nachbargemeinden aufgefordert eine Stellungnahme
abzugeben. 

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am  
gemäß § 3 Abs.2 BauGB die öffentliche Auslegung des Bebauungs-
plans nebst Begründung beschlossen. Der Auslegungsbeschluss
sowie Ort und Zeit der Auslegung wurde am                   bekannt-
gemacht. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom            bis             .
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs.2 BauGB wurde mit Schreiben vom             
durchgeführt.

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am            
die fristgerecht eingegangenen Anregungen geprüft.
Das Prüfungsergebnis wurde den Betroffenen am            
mitgeteilt.

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am            
gemäß § 10 Abs.1 des BauGB i.V.m. § 88 LBauO und § 24 GemO
den Bebauungsplan und die gestalterischen Festsetzungen als
Satzung sowie die Begründung beschlossen.

Der Bebauungsplan bestehend aus einer durch Zeichen und Schrift
erläuterten Zeichnung im Maßstab 1 : 500 mit textlichen Festset-
zungen stimmt in all seinen Bestandteilen mit dem Willen des Stadt-
rates überein. Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetz-
liche Verfahren wurde eingehalten. Gemäß § 27 GemO³ i.V.m.
§ 10 GemO-DVO³ wird der Bebauungsplan hiermit zum Zwecke der
Bekanntmachung nach § 10 Abs.3 BauGB i.V.m. § 14 Hauptsatzung4
ausgefertigt. Er tritt mit seiner Bekanntmachung in Kraft.

Der Beschluss des Bebauungsplans sowie  Ort und Zeit der
Einsichtnahme des Bebauungsplans nebst Begründung wurde
gemäß § 10 Abs.3 BauGB am             ortsüblich bekannt
gemacht.

Grünfläche mit der Zweckbestimmung: Straßenbegleitgrün

Private Grünfläche
mit der Zweckbestimmung: Straßenbegleitgrün

Anpflanzen von Einzel-Bäumen i.V.m. der Anlage von öffentlichen
und privaten Stellplätzen und Parkplätzen

Erhaltung von Einzel-Bäumen i.V.m. vorhandenen Straßenbäumen

7. Nachrichtliche Übernahme

Bestandsgebäude mit Gewerbenutzung

Bestandsgebäude mit Wohnnutzungen

Flurstücksgrenzen

Flurgrenzen (Flur 2, Flur 22)
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6. Sonstige Planzeichen gem. § 9 Abs.(1) Nr. 4, 21 und 22,  Abs. (7)  BauGB
und § 1 Abs.(4), § 16 Abs.(5) BauNVO

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: Garage

Zweckbestimmung: Stellplatz

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

Abgrenzung zu den Eisenbahngewidmeten Betriebsflächen

Firstrichtung Satteldach

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
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Flurstücknummer

VERFAHRENSVERMERKE

Übersichtskarte M 1 : 5000
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